
Öffentliche Bekanntmachung 
Bebauungsplan Nr. 13 "Hinterdorf/Vorderes Winkelfeld Teil I", 13. Änderung - Aufstellungsbeschluss 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB i.V.m. §§ 12, 13a Baugesetzbuch  
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Weingarten hat in seiner Sitzung am 23.09.2024 den 

Aufstellungsbeschluss zur 13. Änderung des Bebauungsplans Nr. 13 "Hinterdorf/Vorderes Winkelfeld, 

Teil I" als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 

i.V.m. §§ 12, 13a BauGB und die örtlichen Bauvorschriften zu diesem Bebauungsplan gemäß 

§ 74 Abs. 7 der Landesbauordnung beschlossen.  

Hiermit wird der Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB öffentlich bekannt gemacht.  

Das Plangebiet liegt im westlichen Teil der Ortslage Weingarten zwischen Rudolf-Diesel-Straße bzw. 

der Bahnstrecke im Westen und Dr. Wohnlich Straße im Osten. Es umfasst die Flurstücke 12885 

(Goethestraße), 12886, 12887, 12888, 12889, 12890, 12891, 12892, 12893, 12894, 12894/1, 12895, 

12895/1, 12896, 12897, 12898, 12899, 12900, 12901, 12902, 12902/1, 12903, 12903/1, 12904, 

12905, 12906, 12907, 12908, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915, 12916, 12916/1, 12917, 12918, 

12920, 12920/1, 12920/2, 12921/1, 12921, 12922, 12923 (Uhlandstraße), 12924 (Uhlandplatz), 

12925, 12926, 12928, 12929, 12930, 12931, 12932, 12933, 12934, 12935, 12935/1, 12936, 12937, 

12938, 12939, 12940, 12941, 12942, 12943, 12944, 12945, 12946, 12947, 12948, 13538, 13539, 

13540, 13541, 13542, 13565, 13566, 13588 (Wiesenstraße), 13590, 13591, 13592, 13593, 13594, 

13596, 13597, 18967 (Kantstraße), 18968, 18969, 18970, 18971, 18972, 18973, 18974, 18975, 18976, 

18977, 18978, 18979, 18980, 18981, 18982, 18983, 18984, 18985, 18986, 18987, 18988, 18989, 

18990, 18991, 18992 ganz sowie die Flurstücke Nr. 12910 (Ringstraße), 13501 (Dr. Wohnlich Straße), 

13624 (Goethestraße), 13533/1 (Ringstraße) und 18993 teilweise. Insgesamt zählt der 

Geltungsbereich 82.860 m². Maßgebend für die Gebietsabgrenzung ist der beigefügte Lageplan. 

  



Ziel und Zweck der Planung:  

Gemäß den geltenden Regelungen sind Wärmetauscher innerhalb der überbaubaren Fläche an der 

seitlichen oder rückwärtigen Gebäudefassade zulässig. Bei Gebäuden, die an der hinteren Baugrenze 

errichtet wurden, sind diese Anlagen ausnahmsweise auch unmittelbar an der hinteren Hauswand mit 

einem Mindestabstand von 2,50 Meter zur Nachbargrundstücksgrenze erlaubt. 

Als problematisch erwiesen sich die hieraus resultierenden sehr langen Leitungswege zum Heizkeller, 

welche ohne eine teure Isolation einen hohen Effizienzverlust bedeuten würden. Somit hätten die 

geltenden Regelungen sowohl ökologisch als auch wirtschaftlich betrachtet negative Auswirkungen. 

Durch den Wegfall der Regelung zur Positionierung von Wärmetauschern innerhalb des Baufensters 

wird eine Anpassung an die individuellen technischen Gegebenheiten und Bedürfnisse der Bürger 

geschaffen. Dadurch kann auch die in den textlichen Festsetzungen getroffene Ausnahmeregelung 

entfallen, dass Wärmetauscher nur unter bestimmten Voraussetzungen außerhalb der überbaubaren 

Grundstücksgrenze errichtet werden dürfen. 

Verfahren: 

Der Bebauungsplan kann als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB i.V.m. § 12 

BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Die Planung erfüllt die notwendigen 

Zulässigkeitsvoraussetzungen gemäß § 13a BauGB. Im beschleunigten Verfahren gelten die 

Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Von der 

frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 BauGB und § 4 Absatz 1 BauGB, von der 

Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2a BauGB, von der Angabe 

nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie 

von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10a Absatz 1 BauGB wird abgesehen; § 4c BauGB ist 

nicht anzuwenden. 

Die Öffentlichkeit kann sich im Rathaus Weingarten, Marktplatz 2 während der Dienststunden über die 

allgemeinen Ziele und Zwecke unterrichten und Anregungen äußern.  

 

Gemeinde Weingarten (Baden), den 24.09.2024 

gez. Eric Bänziger  

Bürgermeister 
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